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Daran müssen Sie sich halten 

 Wenn Sie eine Zuwendung bekommen wollen 

Müssen Sie sich an diese Regeln halten: 

• Das Projekt darf erst anfangen 

wenn Sie die Zusage für das Geld haben. 

Die Zusage nennt man: Bewilligung. 

• Das Projekt muss in dem Jahr anfangen 

in dem Sie die Bewilligung bekommen. 

Das Projekt muss bis zum 1. November 

vom nächsten Jahr zu Ende sein. 

 Wenn Sie sich nicht daran halten: 

Dann nimmt das Amt die Bewilligung zurück. 

• Sie müssen das Projekt  

in der StädteRegion Aachen machen. 

• Sie müssen in den Antrag schreiben: 

So hilft unser Projekt bei der Inklusion. 

• Wenn Sie mit dem Geld Dinge kaufen: 

Diese Dinge dürfen Sie in den nächsten 

5 Jahren nicht verkaufen.  

• Dafür bekommen Sie kein Geld: 

- für Projekte in der Schule 

- um etwas zu bauen  

- um Menschen Lohn zu bezahlen. 
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Das ist wichtig 

 Das A 58 gibt die Zuwendung freiwillig. 

Das heißt: 

Sie können das A 58 nicht zwingen 

Ihnen Geld zu geben. 

Auch nicht durch ein Gericht. 

Das A 58 prüft 

• was Sie im Projekt machen wollen 

• wieviel Geld das Projekt kostet. 

Dann entscheidet das Amt 

ob Sie eine Zuwendung bekommen. 

 


